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LANGWALD
Notiz
Allgemeine Grundsätze bei der Beantragung von Carnets A.T.A.Die gesetzlich vorgeschriebenen Formularvordrucke können im Service-Center unserer Handelskammer, in unserem Online-Shop oder im Formularfachhandel erworben werden. Es sind die speziell für die Handelskammer Hamburg vorgesehenen Formularvordrucke zu verwenden, in denen im Feld G.b) der Name der Handelskammer Hamburg eingedruckt ist (ein Muster eines Carnet A.T.A. finden Sie im Download-Bereich). Ein Formularsatz besteht aus:a)	Hinweisblatt an den Carnet-Inhaber (blau)b)	Antrag auf Ausstellung eines Carnet A.T.A. und auf Abschluss einer Kautionsversicherung (2-fach)c)	Umschlagblätter in grüner Farbe (Deckblatt und Rückseite). Diese Blätter enthalten allgemeine Angaben über den Carnet-Inhaber, seinen Vertreter im Ausland, den           beabsichtigten Zweck der Verwendung der Waren, den Länderkreis, für den das Carnet als Bürgschein ausgestellt wird, und - auf der Innenseite - den betroffenen           Warenkreis. (Beim Carnet CPD ist dieses Deckblatt lachsfarben bzw. orange; die Ausfüllhinweise gelten entsprechend.)d)	Einlageblätter in gelber Farbe zur Aus- und Wiedereinfuhr aus der und in die EU (sollen mit einem Carnet mehrere Reisen unternommen werden, so muss der           Standardsatz für jede weitere Reise mit je einem zusätzlichen gelben Aus- und Wiedereinfuhrblatt ergänzt werden)e)	Einlageblätter in weißer Farbe zur vorübergehenden Ein- und Wiederausfuhr für ein Drittland (sollen mit einem Carnet mehrere Reisen unternommen werden, so muss der           Standardsatz für jede weitere Reise mit je einem zusätzlichen weißen Ein- und Wiederausfuhrblatt ergänzt werden) und im Bedarfsfall f)	Einlageblätter in blauer Farbe zum Transit (reine Durchfuhr der Waren) durch Drittländer bzw. in Drittländern an den Bestimmungsort.         Die Vordrucke (Antrag, grünes Deckblatt, gelbe und weiße Einlageblätter und ggf. blaue Transitblätter) werden vom Antragsteller maschinenschriftlich (Ausfüllhilfen im PDF-         Format können bei unserer Handelskammer angefordert werden) übereinstimmend ausgefüllt und im Service-Center unserer Handelskammer zur Ausstellung und zur          Beantragung der Kautionsversicherung eingereicht. Entsprechend den Erfordernissen des jeweiligen Exportgeschäfts können die Formulare in deutscher oder englischer          Sprache ausgefüllt werden. Sollte die Ausstellung in einer anderen Amtssprache der Europäischen Gemeinschaft gewünscht werden, ist zunächst Rücksprache mit unserer          Handelskammer zu halten. · Der Antrag (Original und Durchschrift), das grüne Deckblatt sowie evtl. erforderliche grüne Zusatzblätter zur Warenliste müssen rechtsverbindlich – laut Handelsregister -   unterzeichnet sein. · Nach Prüfung der Ausstellungsvoraussetzungen und ggf. nach Freigabe durch die Rückversicherung erfolgt die Ausstellung durch unsere Handelskammer. Die Bearbeitungszeit   beträgt in der Regel 24 Stunden. Bei Erstbeantragung und für Anträge, die bei der Rückversicherung anzufragen sind, kann sich die Bearbeitungszeit auch verlängern.· Der Antrag auf Ausstellung verbleibt bei unserer Handelskammer. Die Durchschrift wird dem Antragsteller mit dem bearbeiteten Carnet A.T.A. wieder ausgehändigt.· Nach der Ausstellung des Carnets A.T.A. durch unsere Handelskammer dürfen ohne unsere Mitwirkung keine nachträglichen Änderungen oder Ergänzungen auf dem Carnet   A.T.A. vorgenommen werden.

LANGWALD
Notiz
Feld „An die Industrie- und Handelskammer in_______“In diesem Feld ist die Industrie- und Handelskammer anzugeben, bei der das Carnet A.T.A. beantragt wird.

LANGWALD
Notiz
Angaben zum Antragsteller/Carnet-InhaberDie linke Seite ist auszufüllen, wenn das Carnet A.T.A. für eine natürliche, nicht im Handelsregister eingetragene Person ausgestellt werden soll.

LANGWALD
Notiz
Angaben zum Antragsteller/Carnet-InhaberDie rechte Seite ist auszufüllen, wenn das Carnet A.T.A. für eine Firma oder Körperschaft des öffentlichen Rechts etc. ausgestellt werden soll.

LANGWALD
Notiz
Feld „Bankverbindung“In diesem Feld ist der Name des kontoführenden Kreditinstitut, der Ort, die IBAN-Nummer und die BIC-Nummer anzugeben.

LANGWALD
Notiz
Feld „in folgendem/n Land/Ländern“In diesem Feld ist das Zielland, in dem die beabsichtigte Verwendung stattfinden soll, zu benennen. Dahinter wird in Klammern die Anzahl der beabsichtigten Reisen angegeben.

LANGWALD
Notiz
Feld „Durchfuhrland/Durchfuhrländer“In diesem Feld sind alle Drittländer anzugeben, die nach dem Verlassen der EU bis zum Erreichen des Ziellandes durchquert werden.

LANGWALD
Notiz
Feld „Ort und Datum, Firmenstempel/Rechtsverbindliche Unterschrift“Hier ist der Antrag mit den entsprechenden Angaben rechtsverbindlich – bei Firmen lt. Handelsregister - zu unterzeichnen.

LANGWALD
Notiz
Die Carnet-Nummer wird von unserer Handelskammer vergeben und eingetragen.
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LANGWALD
Notiz
Deckblatt und EinlageblätterDie Anzahl der benötigten Einlageblätter richtet sich nach der Anzahl der beabsichtigten Reisen. Für eine Reise werden mindestens benötig (= Standardsatz):- 1x Antrag (2-fach)- 1x grünes Deckblatt- 1x gelbe Zollstammabschnitte- 1x gelbes Ausfuhrblatt- 1x gelbes Wiedereinfuhrblatt- 1x weiße Zollstammabschnitte- 1x weißes Einfuhrblatt- 1x weißes Wiederausfuhrblatt- 1x grünes AbschlussblattBlaue Transitblätter werden nur benötigt, wenn zum Erreichen des Ziellandes noch Drittländer durchquert werden. Je Fahrtrichtung und Transitland (Durchfuhrland) werden zwei blaue Transitblätter benötigt. Bei gleicher Fahrtroute werden somit 4 blaue Transitländer je Transitland benötigt.Zusatzblätter zur Warenliste in der jeweiligen Farbe (grün, gelb, weiß, blau) werden nur benötigt, wenn die Warenliste auf der Rückseite des Antrags, des Deckblatts und der Einlageblätter nicht ausreicht. Die Menge ist abhängig von der Länge der Warenliste. Achtung: Die grünen Zusatzblätter  müssen rechtsverbindlich unterzeichnet werden (unter „Signature of Holder/Unterschrift des Inhabers“ – siehe unten rechts auf dem Vordruck).

LANGWALD
Notiz
Feld A. (Carnet-Inhaber und Anschrift)Unternehmen, die im Handelsregister eingetragen sind, müssen ihre vollständige Firmierung - einschließlich Rechtsformzusatz - sowie ihre genaue Anschrift angeben. Kleingewerbetreibende müssen ihren Zunamen und mindestens einen ausgeschriebenen Vornamen angeben. Bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) gilt dies für die Vor- und Zunamen aller Gesellschafter. Bestimmte Zusätze wie Sachbezeichnungen (Hinweis auf die Tätigkeit, Branchenbezeichnung), Buchstabenkombinationen oder Fantasienamen sind nur zulässig, wenn sie hinter den Namen aufgeführt werden.Carnet-Inhaber kann nur ein in Hamburg ansässiges Unternehmen oder eine in Hamburg gemeldete Person sein. Für Antragsteller außerhalb Hamburgs ist die jeweils zuständige Handelskammer zu kontaktieren.Beispiel Feld A.:„Max Mustermann Import-Export GmbH, Musterstraße 1, 20457 Hamburg“oder„Maximilian Mustermann, Musterstraße 2, 20457 Hamburg“

LANGWALD
Notiz
Feld B. (Vertreten durch)Hier ist die Person mit Vor- und Zunamen sowie Anschrift zu benennen, die den Carnet-Inhaber während der Reise vertritt und auch die Zollerklärungen auf den Einlageblättern unterzeichnet. In vielen Ländern (bitte Rücksprache mit unserer Handelskammer halten) ist auch die Eintragung „gemäß Vollmacht/as per authority“ möglich. In diesen Fällen muss bei Reiseantritt eine Vollmacht auf die jeweilige Person ausgestellt werden. Einen Mustertext einer Vollmacht finden Sie im Download-Bereich. Beispiel Feld B.:   „Max Mustermann, Musterstraße 1, 20095 Hamburg“  oder „gemäß Vollmacht/as per authority“  

LANGWALD
Notiz
Feld C. (Beabsichtigte Verwendung der Waren)In diesem Feld ist, entsprechend der Angaben auf dem Antrag, die beabsichtigte Verwendung anzugeben. Die drei wichtigsten Verwendungsmöglichkeiten haben wir in den Beispielen genannt. Über weitere Verwendungsmöglichkeiten halten Sie bitte Rücksprache mit unserer Handelskammer. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Verwendungsmöglichkeiten in allen Teilnehmerstaaten des Carnet-Verfahrens gestattet sind.Beispiel Feld C.:„Berufsausrüstung/professional equipment“oder„Ausstellung und Messen/Int. Trade Fair/Exhibition“oder„Warenmuster / Commercial Samples”

LANGWALD
Notiz
Feld D. bis F (Beförderungsmittel, Angaben über Packstücke, Anmeldung zur jeweiligen vorübergehenden Verwendung/Versand - nur auf den gelben, weißen und blauen Einlageblättern)Wir empfehlen die Felder D. bis F. immer erst kurz vor der jeweiligen Grenzabfertigung auszufüllen.Beispiel Feld D. (Beförderungsmittel):„Per LKW – amtliches Kennzeichen: …..“ (entsprechend angeben)Beispiel Feld E. (Angaben über Packstücke):„2 Kartons und 1 Kiste“Beispiel Feld F. (Anmeldung zur jeweiligen vorübergehenden Verwendung/Versand):Sehen Sie bitte im Muster-Carnet, da diese Angaben abhängig vom Umfang des jeweiligen Carnets sind.

LANGWALD
Notiz
Die Carnet-Nummer wird von unserer Handelskammer vergeben und eingetragen.

LANGWALD
Notiz
Das Gültigkeitsdatum wird von unserer Handelskammer vergeben und eingetragen.

LANGWALD
Notiz
Das Feld H ist ausschließlich für zollamtliche Vermerke bestimmt.

LANGWALD
Notiz
Feld I. (Unterschrift des Beauftragten und Stempel des ausgebenden Verbandes) – nur auf dem grünen DeckblattDieses Feld ist ausschließlich für unsere Handelskammer bestimmt.Feld J. (Unterschrift des Inhabers) – nur auf dem grünen DeckblattIn diesem Feld ist das grüne Deckblatt rechtsverbindlich zu unterzeichnen. Sofern der Antrag von einer Person unterzeichnet wird, die nicht laut Handelsregister vertretungsberechtigt ist, ist bei der Antragstellung eine Unterschriftsvollmacht vorzulegen (siehe Downloadbereich).Achtung: Auch die grünen Zusatzblätter  müssen rechtsverbindlich unterzeichnet (unter „Signature of Holder/Unterschrift des Inhabers“ – siehe unten rechts auf dem Vordruck) werden.
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LANGWALD
Notiz
Rückseite (= erste Seite der Warenliste) des Antrags, des grünen Deckblatts und der gelben, weißen und evtl. blauen EinlageblätterDie Warenliste muss auf allen Vordrucken identisch sein. Unterschiedliche Warenlisten sind nicht gestattet. Die Warenliste beginnt auf der Rückseite des Antrags, des grünen Deckblatts und der Einlageblätter (gelb, weiß und evtl. blau). Sollte die Warenliste auf der Rückseite des Antrags, des Deckblatts und der Einlageblätter nicht ausreichen, müssen Zusatzblätter zur Warenliste in der jeweiligen Farbe (grün, gelb, weiß, blau) verwendet werden. Die Menge der Zusatzblätter zur Warenliste ist abhängig von der Länge der Warenliste.Achtung: Die grünen Zusatzblätter  müssen rechtsverbindlich unterzeichnet werden (unter „Signature of Holder/Unterschrift des Inhabers“ – siehe unten rechts auf dem Vordruck).

LANGWALD
Notiz
Die Spalte 7 ist ausschließlich für zollamtliche Vermerke bestimmt.
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LANGWALD
Notiz
Die Carnet-Nummer wird von unserer Handelskammer vergeben und eingetragen.

LANGWALD
Notiz
Zusatzblatt-VorderseiteSollte die Warenliste auf der Rückseite des Antrags, des Deckblatts und der Einlageblätter nicht ausreichen, müssen Zusatzblätter zur Warenliste in der jeweiligen Farbe (grün, gelb, weiß, blau) verwendet werden. Die Menge der Zusatzblätter zur Warenliste ist abhängig von der Länge der Warenliste.Achtung: Die grünen Zusatzblätter  müssen auf der Vorderseite rechtsverbindlich unterzeichnet werden (unter „Signature of Holder/Unterschrift des Inhabers“ – siehe unten rechts auf dem Vordruck).

LANGWALD
Notiz
Die Spalte 7 ist ausschließlich für zollamtliche Vermerke bestimmt.
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LANGWALD
Notiz
Zusatzblatt-RückseiteSollte die Warenliste auf der Rückseite des Antrags, des Deckblatts und der Einlageblätter nicht ausreichen, müssen Zusatzblätter zur Warenliste in der jeweiligen Farbe (grün, gelb, weiß, blau) verwendet werden. Die Menge der Zusatzblätter zur Warenliste ist abhängig von der Länge der Warenliste.Achtung: Die grünen Zusatzblätter  müssen auf der Vorderseite rechtsverbindlich unterzeichnet werden (unter „Signature of Holder/Unterschrift des Inhabers“ – siehe unten rechts auf dem Vordruck).

LANGWALD
Notiz
Die Spalte 7 ist ausschließlich für zollamtliche Vermerke bestimmt.
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LANGWALD
Notiz
Diese Seite ist für die jeweiligen Zollbestätigungen in der EU bestimmt und darf nicht aus dem Carnet entfernt werden.

LANGWALD
Notiz
Die Carnet-Nummer wird von unserer Handelskammer vergeben und eingetragen.
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LANGWALD
Notiz
Diese Seite ist für die jeweiligen Zollbestätigungen im Zielland/Bestimmungsland bestimmt und darf nicht ausdem Carnet entfernt werden.

LANGWALD
Notiz
Die Carnet-Nummer wird von unserer Handelskammer vergeben und eingetragen.




